
Die Steuerreform brachte auch eine Wiedergeburt des so-
genannten Investitionsfreibetrages (IFB) mit dem Unterneh-
mensinvestitionen steuerlich gefördert werden sollen.

Bei der Anschaffung oder Herstellung von Wirtschaftsgütern 
des abnutzbaren Anlagevermögens kann ab 2023 ein IFB als 
Betriebsausgabe unter Beachtung folgender Regelungen gel-
tend gemacht werden:

 • Der IFB beträgt 10 % der Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten. Für Wirtschaftsgüter, deren Anschaffung oder Her-
stellung dem Bereich Ökologisierung zuzuordnen ist, erhöht 
sich der IFB um 5 % der Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten. Dies wird noch in einer Verordnung genauer geregelt.

 • Der IFB kann insgesamt höchstens von Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten in Höhe von € 1.000.000,00 im Wirt-
schaftsjahr geltend gemacht werden (Aliquotierung bei 
Rumpfwirtschaftsjahren).

 • Die Absetzung für Abnutzung wird durch den Investitions-
freibetrag nicht berührt.

 • Wird der Gewinn mittels Pauschalierung (nach § 17 EStG 
oder einer entsprechenden Verordnung) ermittelt, steht der 
IFB nicht zu.

Ein IFB kann nur für Wirtschaftsgüter geltend gemacht wer-
den, die

 • eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von mindestens 
vier Jahren haben und

 • inländischen Betrieben oder inländischen Betriebsstätten 
zuzurechnen sind, wenn der Betrieb oder die Betriebsstätte 
der Erzielung von betrieblichen Einkünften dient. Dabei gel-
ten Wirtschaftsgüter, die aufgrund einer entgeltlichen Über-
lassung überwiegend außerhalb eines Mitgliedstaates der EU 
oder des EWR eingesetzt werden, als nicht einem inländi-
schen Betrieb oder einer inländischen Betriebsstätte zuge-
rechnet.

Für folgende Wirtschaftsgüter kann der IFB nicht geltend 
gemacht werden:

 • Wirtschaftsgüter, die zur Deckung eines investitionsbeding-
ten Gewinnfreibetrages herangezogen werden,

 • Wirtschaftsgüter, für die in § 8 des EStG ausdrücklich eine 
Sonderform der Absetzung für Abnutzung vorgesehen ist, 
ausgenommen Kraftfahrzeuge mit einem CO2-Emissions-
wert von 0 g/km,
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Wie ist der neue Investitionsfreibetrag ab 2023  
geregelt?
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Pflicht zur Abgabe 
einer Steuererklärung

Nähere Informationen dazu  

finden Sie auf Seite 3.
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Wann begründet ein Firmenparkplatz einen Sachbezug?

Ab 1.3.2022 greift nunmehr neben vie-
len österreichischen Städten auch in fast 
ganz Wien flächendeckend die Park-
raumbewirtschaftung. Stellt der Arbeit-
geber einen Abstell- oder Garagenplatz 
in parkraumbewirtschafteten Zonen 
dem Arbeitnehmer zur Verfügung, so 
ergibt sich hieraus ein steuer- und bei-
tragspflichtiger Vorteil aus dem Dienst-
verhältnis, welcher im Rahmen eines 
Sachbezuges zu berücksichtigen ist.

Firmenparkplatz als Sachbezug

Besteht für den Arbeitnehmer die Mög-
lichkeit, das von ihm für Fahrten zum 
Arbeitsplatz genutzte Kfz während der 
Arbeitszeit in parkraumbewirtschafte-
ten Bereichen auf einem Abstell- oder 
Garagenplatz des Arbeitgebers abzu-
stellen, so ist hierfür ein Sachbezug von 
€ 14,53 monatlich anzusetzen. Dieser 
Betrag ist sowohl bei arbeitnehmerei-

genen als auch bei arbeitgebereigenen 
Kfz, für die ein Sachbezug anzusetzen 
ist, anzuwenden. 

Einer individuellen Zuordnung eines 
Garagen- oder Abstellplatzes an einen 
konkreten Arbeitnehmer bedarf es hier-
für nicht. Steht beispielsweise ein Park-
platz mehreren Arbeitnehmern zur Ver-
fügung, so ist der Vorteil jedes Arbeit-
nehmers mit € 14,53 monatlich zu 
bewerten. Auch ist ein Sachbezug anzu-
setzen, wenn der Arbeitnehmer das Kfz 
für berufliche Fahrten benötigt oder 
wenn der Arbeitnehmer den Parkplatz 
nur gelegentlich in Anspruch nimmt.

Parkplatz in Wohnungsnähe  
als Sonderfall

Wird dem Arbeitnehmer ein Abstell- 
oder Garagenplatz in der Nähe seiner 
Wohnung gewährt, der ständig auch 

außerhalb der Arbeitszeit genutzt wer-
den kann, so fällt eine derartige Bereit-
stellung nicht unter die allgemeine 
Sachbezugsregelung, sondern ist indivi-
duell zu bewerten. Wird beispielsweise 
ein Parkplatz in Wohnungsnähe ange-
mietet, ist die Miete des Dienstgebers 
als Sachbezug heranzuziehen. Befin-
det sich der Parkplatz im Eigentum des 
Dienstgebers, so kann eine ortsübliche 
Miete als Vergleichsmaßstab herange-
zogen werden.

Kostenbeiträge des Arbeitnehmers

Leistet der Arbeitnehmer Kostenbei-
träge, so vermindern diese den anzu-
setzenden Sachbezug. Dabei gilt es 
allerdings zu berücksichtigen, dass über 
den Sachbezugswert hinausgehende  
Kostenersätze nicht als Werbungs- 
kosten geltend gemacht werden kön-
nen. 

 • geringwertige Wirtschaftsgüter, die 
sofort abgesetzt werden,

 • unkörperliche Wirtschaftsgüter, die 
nicht den Bereichen Digitalisierung, 
Ökologisierung oder Gesundheit/
Life-Science zuzuordnen sind. Aus-
genommen vom IFB bleiben jedoch 
stets jene unkörperlichen Wirtschafts-
güter, die zur entgeltlichen Überlas-
sung bestimmt sind oder von einem 
konzernzugehörigen Unternehmen 
bzw. von einem einen beherrschen-
den Einfluss ausübenden Gesellschaf-
ter erworben werden,

 • gebrauchte Wirtschaftsgüter,
 • Anlagen, die der Förderung, dem 
Transport oder der Speicherung fos-
siler Energieträger dienen sowie An-
lagen, die fossile Energieträger direkt 
nutzen. Dies wird noch genauer in 
einer Verordnung geregelt.

Der IFB kann nur im Jahr der Anschaf-
fung oder Herstellung geltend gemacht 
werden. Erstreckt sich die Anschaf-
fung oder Herstellung über mehr als 
ein Wirtschaftsjahr, kann der IFB bereits 
von aktivierten Teilbeträgen geltend 
gemacht werden.

Scheiden Wirtschaftsgüter, für die der 
IFB geltend gemacht worden ist, vor 

Ablauf der Frist von vier Jahren aus dem 
Betriebsvermögen aus oder werden sie 
ins Ausland – ausgenommen im Falle 
der entgeltlichen Überlassung in einen 
Mitgliedstaat der EU/des EWR – ver-
bracht, gilt Folgendes:

 • Der IFB ist im Jahr des Ausscheidens 
oder des Verbringens insoweit ge-
winnerhöhend anzusetzen.

 • Im Falle der Übertragung eines Betrie-
bes ist der gewinnerhöhende Ansatz 
beim Rechtsnachfolger vorzunehmen.

 • Im Falle des Ausscheidens infolge 

höherer Gewalt oder behördlichen 
Eingriffs unterbleibt der gewinnerhö-
hende Ansatz.

Voraussetzungen für die Geltendma-
chung sind:

 • Der IFB wird in der Steuererklärung 
oder Feststellungserklärung an der 
dafür vorgesehenen Stelle ausgewie-
sen.

 • Bei Wirtschaftsgütern, für die der IFB 
geltend gemacht wird, ist dieser im 
Anlageverzeichnis auszuweisen. 
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Unser Team . Ihr Erfolg!
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Wann muss eine Steuererklärung abgegeben werden?

Während Unternehmer in sehr vielen 
Fällen, wie beispielsweise beim Bezug 
betrieblicher Einkünfte und vorliegen-
der Buchführungspflicht, ihr Einkom-
men im Rahmen einer Steuererklärung 
erklären müssen, können auch Arbeit-
nehmer, welche an sich einem Lohn-
steuerabzug unterliegen, verpflichtet 
sein, eine Steuererklärung abzugeben. 

Erklärungspflicht für Arbeitnehmer

Die Steuer von Arbeitnehmern wird 
in der Regel bereits mit dem Lohn-
steuerabzug abgegolten. Die nachfol-
gende Veranlagung erfolgt dabei ent-
weder freiwillig (Antragsveranlagung) 
oder zwingend (Pflichtveranlagung). 
Freiwillig kann eine Veranlagung durch  
Stellung eines Antrages bis zum Ablauf 
des fünften Jahres nach Ende des Kalen-
derjahres (für 2021 demnach bis 2026, 
in 2022 letztmalig für 2017) beantragt 
werden. Verpflichtend muss eine Veran-
lagung jedoch erfolgen, wenn

 • das Jahreseinkommen mehr als
€ 12.000,00 beträgt und

 • Nebeneinkünfte von mehr als 
€ 730,00 erzielt wurden oder

 • gleichzeitig zwei oder mehrere Gehäl-
ter und/oder Pensionen bezogen wur-
den, die beim Lohnsteuerabzug nicht 
gemeinsam versteuert wurden oder 

 • ein Freibetragsbescheid bei der Lohn-
verrechnung berücksichtigt wurde 
oder

 • bestimmte Bezüge zugeflossen sind 
(z. B. Rehabilitationsgeld, Insolvenz-
Entgelt-Fonds, …) oder 

 • unrichtige Angaben (z. B. Falschan-
gaben zum Familienbonus Plus) ge-
tätigt wurden oder

 • Absetzbeträge zu Unrecht in Anspruch 
genommen wurden oder

 • NEU: Ein Homeoffice-Pauschale von 
mehreren Arbeitgebern wurde in 
einer insgesamt nicht zustehenden 
Höhe steuerfrei belassen.

 • Darüber hinaus ist eine Einkommen-
steuererklärung abzugeben, wenn 
Kapitaleinkünfte oder Einkünfte aus 
privaten Grundstücksverkäufen ohne 
Abfuhr der entsprechenden Sonder-
steuern (KESt bzw. ImmoESt) erzielt 
wurden.

Sollte keine steuerliche Vertretung vor-
liegen, so gilt als generelle Frist für die 
Einreichung der Erklärung in Papier-
form der 30. April des Folgejahres oder 
der 30. Juni des Folgejahres für Einrei-
chungen über FinanzOnline. Bei einzel-
nen Fällen der Veranlagung (gleichzeitig 
mehrere nichtselbständige Einkünfte, 
Wegfall des berücksichtigten Alleinver-
diener- oder Alleinerzieherabsetzbetra-
ges) gilt zudem die allgemeine Frist des 
30. September des Folgejahres, unab-
hängig davon, ob die Erklärung mit dem 
amtlichen Formular oder elektronisch 
eingereicht wird.

Erklärungspflicht für Unternehmer

Personen, welche ein Unternehmen in 
Form einer Land- und Forstwirtschaft, 
als Freiberufler, Künstler, Gewerbetrei-
bender betreiben, oder Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung erzie-
len, müssen ab einem jährlichen Ein-
kommen von über € 11.000,00 (ab 
€  12.000,00 bei lohnsteuerpflichtigen 
Einkünften) eine Einkommensteuerer-
klärung abgeben. Unabhängig von der 
Höhe des Einkommens müssen buch-
führende Steuerpflichtige eine Ein-
kommensteuererklärung abgeben. Die 
Abgabe einer Einkommensteuerer-
klärung empfiehlt sich zudem auch 
bei Vorliegen eines Verlustes, da die-
ser dadurch dem Grunde und der Höhe 
nach rechtskräftig für Zwecke des Ver-
lustvortrags bescheidmäßig festgesetzt 
wird. Die Erklärungsfristen entsprechen 
jenen bei Arbeitnehmern, wobei eine 
spätere Abgabe durch einen begründe-
ten Antrag oder bei steuerlicher Vertre-
tung möglich ist. 
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Studierende dürfen ab dem Kalender-
jahr in dem sie das 20. Lebensjahr voll-
enden pro Jahr € 15.000,00 verdienen, 
ohne eine etwaig zustehende Familien-
beihilfe zu verlieren.

Für diese Grenze ist das zu versteu-
ernde Einkommen relevant: 
Bruttogehalt (ohne Sonderzahlungen) 

minus Sozialversicherungsbeiträge. 
Lehrlingsentschädigungen, Waisen-
pensionen und jenes Einkommen, das 
vor oder nach Zeiträumen erzielt wird, 
für die Anspruch auf Familienbeihilfe 
besteht, bleiben unter anderem außer 
Betracht. 

Für die Zuverdienstgrenze der Fami-

lienbeihilfe ist eine „Jahresdurchrech-
nung“ relevant, d. h. es gibt keine 
monatliche Betrachtungsweise. 

Übersteigt das Einkommen im Kalen-
derjahr die Zuverdienstgrenze, ist 
jener Teil der Familienbeihilfe, der den 
Grenzbetrag von € 15.000,00 über-
schritten hat, zurückzuzahlen.

FAMILIENBEIHILFE: WIEVIEL KÖNNEN STUDIERENDE DAZUVERDIENEN?
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Wann begründet ein Firmenparkplatz einen Sachbezug?

Ab 1.3.2022 greift nunmehr neben vie-
len österreichischen Städten auch in fast 
ganz Wien flächendeckend die Park-
raumbewirtschaftung. Stellt der Arbeit-
geber einen Abstell- oder Garagenplatz 
in parkraumbewirtschafteten Zonen 
dem Arbeitnehmer zur Verfügung, so 
ergibt sich hieraus ein steuer- und bei-
tragspflichtiger Vorteil aus dem Dienst-
verhältnis, welcher im Rahmen eines 
Sachbezuges zu berücksichtigen ist.

Firmenparkplatz als Sachbezug

Besteht für den Arbeitnehmer die Mög-
lichkeit, das von ihm für Fahrten zum 
Arbeitsplatz genutzte Kfz während der 
Arbeitszeit in parkraumbewirtschafte-
ten Bereichen auf einem Abstell- oder 
Garagenplatz des Arbeitgebers abzu-
stellen, so ist hierfür ein Sachbezug von 
€ 14,53 monatlich anzusetzen. Dieser 
Betrag ist sowohl bei arbeitnehmerei-

genen als auch bei arbeitgebereigenen 
Kfz, für die ein Sachbezug anzusetzen 
ist, anzuwenden. 

Einer individuellen Zuordnung eines 
Garagen- oder Abstellplatzes an einen 
konkreten Arbeitnehmer bedarf es hier-
für nicht. Steht beispielsweise ein Park-
platz mehreren Arbeitnehmern zur Ver-
fügung, so ist der Vorteil jedes Arbeit-
nehmers mit € 14,53 monatlich zu 
bewerten. Auch ist ein Sachbezug anzu-
setzen, wenn der Arbeitnehmer das Kfz 
für berufliche Fahrten benötigt oder 
wenn der Arbeitnehmer den Parkplatz 
nur gelegentlich in Anspruch nimmt.

Parkplatz in Wohnungsnähe  
als Sonderfall

Wird dem Arbeitnehmer ein Abstell- 
oder Garagenplatz in der Nähe seiner 
Wohnung gewährt, der ständig auch 

außerhalb der Arbeitszeit genutzt wer-
den kann, so fällt eine derartige Bereit-
stellung nicht unter die allgemeine 
Sachbezugsregelung, sondern ist indivi-
duell zu bewerten. Wird beispielsweise 
ein Parkplatz in Wohnungsnähe ange-
mietet, ist die Miete des Dienstgebers 
als Sachbezug heranzuziehen. Befin-
det sich der Parkplatz im Eigentum des 
Dienstgebers, so kann eine ortsübliche 
Miete als Vergleichsmaßstab herange-
zogen werden.

Kostenbeiträge des Arbeitnehmers

Leistet der Arbeitnehmer Kostenbei-
träge, so vermindern diese den anzu-
setzenden Sachbezug. Dabei gilt es 
allerdings zu berücksichtigen, dass über 
den Sachbezugswert hinausgehende  
Kostenersätze nicht als Werbungs- 
kosten geltend gemacht werden kön-
nen. 

 • geringwertige Wirtschaftsgüter, die 
sofort abgesetzt werden,

 • unkörperliche Wirtschaftsgüter, die 
nicht den Bereichen Digitalisierung, 
Ökologisierung oder Gesundheit/
Life-Science zuzuordnen sind. Aus-
genommen vom IFB bleiben jedoch 
stets jene unkörperlichen Wirtschafts-
güter, die zur entgeltlichen Überlas-
sung bestimmt sind oder von einem 
konzernzugehörigen Unternehmen 
bzw. von einem einen beherrschen-
den Einfluss ausübenden Gesellschaf-
ter erworben werden,

 • gebrauchte Wirtschaftsgüter,
 • Anlagen, die der Förderung, dem 
Transport oder der Speicherung fos-
siler Energieträger dienen sowie An-
lagen, die fossile Energieträger direkt 
nutzen. Dies wird noch genauer in 
einer Verordnung geregelt.

Der IFB kann nur im Jahr der Anschaf-
fung oder Herstellung geltend gemacht 
werden. Erstreckt sich die Anschaf-
fung oder Herstellung über mehr als 
ein Wirtschaftsjahr, kann der IFB bereits 
von aktivierten Teilbeträgen geltend 
gemacht werden.

Scheiden Wirtschaftsgüter, für die der 
IFB geltend gemacht worden ist, vor 

Ablauf der Frist von vier Jahren aus dem 
Betriebsvermögen aus oder werden sie 
ins Ausland – ausgenommen im Falle 
der entgeltlichen Überlassung in einen 
Mitgliedstaat der EU/des EWR – ver-
bracht, gilt Folgendes:

 • Der IFB ist im Jahr des Ausscheidens 
oder des Verbringens insoweit ge-
winnerhöhend anzusetzen.

 • Im Falle der Übertragung eines Betrie-
bes ist der gewinnerhöhende Ansatz 
beim Rechtsnachfolger vorzunehmen.

 • Im Falle des Ausscheidens infolge 

höherer Gewalt oder behördlichen 
Eingriffs unterbleibt der gewinnerhö-
hende Ansatz.

Voraussetzungen für die Geltendma-
chung sind:

 • Der IFB wird in der Steuererklärung 
oder Feststellungserklärung an der 
dafür vorgesehenen Stelle ausgewie-
sen.

 • Bei Wirtschaftsgütern, für die der IFB 
geltend gemacht wird, ist dieser im 
Anlageverzeichnis auszuweisen. 
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Das wesentliche Entscheidungskriterium für einen Kauf ist 
im Regelfall die Frage: Was bringt mir das Produkt? Ver-
käufer neigen häufig dazu, vor allem über die Eigenschaf-
ten und die Vorteile des Produktes zu sprechen. Stattdes-
sen sollte der Nutzen für den Kunden klar im Vordergrund 
stehen. Erwähnen Sie gezielt eine besondere Eigenschaft 
Ihres Produktes und erzählen Sie Ihrem Kunden konkret, 
welchen Vorteil er dadurch hat. 

Egal ob Unternehmer oder Endverbraucher – beide wol-
len emotional angesprochen werden. Allerdings sind sehr 
wohl unterschiedliche Faktoren für den Kauf ausschlag-
gebend.

Ist der mögliche Kunde Unternehmer, so will er beispiels-
weise folgende Fragen beantwortet hören:

 • Wie macht das Produkt ein Unternehmen wettbe-
werbsfähiger?

 • Wie arbeiten meine Mitarbeiter dadurch produktiver, 
effizienter, Zeit sparender?

 • Welche Probleme löst das Produkt oder wird das unter-
nehmerische Risiko vermindert?

 • Welche Kosten kommen nach dem Kauf auf das Unter-
nehmen zu?

Kunden, die keine Unternehmer sind, interessieren sich 
z. B.  für:

 • Welchen Nutzen bzw. Unterhaltungswert hat das Pro-
dukt? Steht der Preis dazu im vernünftigen Verhältnis?

 • Wie wird mein Leben dadurch einfacher?
 • Erfolgen Produktion und Handel fair und ökologisch?

WELCHEN NUTZEN BRINGT IHR  
PRODUKT IHREN KUNDEN?

STEUERTERMINE  |  JUNI 2022

Stand: 9.5.2022

Vorsteuererstattung aus 
Drittländern für 2021 bis 
30.6. beantragen!
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Österreichische Unternehmer, die zum Vorsteuerabzug 
berechtigt sind, können sich unter bestimmten Voraus- 
setzungen auch Vorsteuern, die außerhalb Österreichs ange-
fallen sind, erstatten lassen. 

Erstattung aus Drittländern 

Die Frist für die Rückerstattung der im Jahr 2021 in Drittlän-
dern angefallenen Vorsteuern läuft am 30.6.2022 aus. Zu den 
Drittländern zählen alle Länder, die keine Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union sind.

Die Verfahren zur Erstattung der Vorsteuern sind je nach Land 
unterschiedlich. Für eine Vorsteuerrückerstattung aus einem 
Drittland muss der Antrag in Papierform gestellt werden. Mit 
dem Antrag müssen die Originalbelege und eine vom Finanz-
amt ausgestellte Unternehmerbestätigung mitgeschickt wer-
den. Es empfiehlt sich jedenfalls eine Kopie der Originalrech-
nung selbst aufzubewahren.

Gleiches gilt auch für ausländische Unternehmer, die keinen 
Sitz in einem EU-Land haben. Auch sie können bis spätestens 
30.6.2022 die Rückerstattung der im Jahr 2021 in Österreich 
angefallenen Vorsteuern beim Finanzamt Graz-Stadt bean-
tragen.

Erstattung aus EU-Mitgliedstaaten

Für Vorsteuervergütungen aus Mitgliedsländern der Europä-
ischen Union (EU) müssen die Anträge elektronisch bis zum 
30.9.2022 gestellt werden. 

VERBRAUCHERPREISINDIZES
Monat Jahres-

inflation %
VPI 2020 
(2020=100)

VPI 2015 
(2015=100)

April 2022 7,2 109,1 118,0

März 2022 6,8 108,8 117,7

Februar 2022 5,8 106,6 115,3

Fälligkeitsdatum 15. Juni 2022

USt, NoVA, WerbeAbg  für April 

L, DB, DZ, ÖGK, KommSt für Mai 
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